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Kurzstellungnahme zum „Entwurf der Ersten Verordnung zur Änderung 
der Besondere Gebührenverordnung Strom (StromBGebV)“ 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, Stellung zu den geplanten Änderungen zur StromBGebV zu 

nehmen. Als Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore möchten wir davon gern Gebrauch 

machen.  

 

Wir begrüßen, dass das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mit der Verordnung Klarheit für die 

Kosten der Voruntersuchung schafft. Damit wird die vollständige kommerzielle Bewertung der in 

diesem Jahr auszuschreibenden Projekte erst möglich.  

Die Kosten der Voruntersuchungen unter Nummer 2 der Anlage (zu § 1) Gebührenverzeichnis sind als 

Abgeltung der Kosten des BSH für die durchgeführten Voruntersuchungen zu werten und wurden 

flächenspezifisch erstellt. Mit diesen Gebühren sollen die dem BSH im Rahmen der 

Flächenvoruntersuchung entstandenen Kosten einschließlich der Kosten für extern beauftragte 

Untersuchungen und Gutachter refinanziert werden. Die Kosten sind vom erfolgreichen Bieter zu 

zahlen.  

Wir regen an, dass die angefallenen Kosten noch weiter aufgeschlüsselt werden. Das schafft 

Transparenz und ermöglicht es dem erfolgreichen Bieter, die Kosten besser im eigenen 

Wirtschaftsmodell zu berücksichtigen. So müssen die Gebühren für die Voruntersuchungen als Kosten 

eingeplant werden, aber auch von den unternehmenseigenen Planungsposten abgezogen werden, die 

durch das Vorliegen dieser Untersuchungen eingespart (interne/externe Kosten) werden. 

Auch möchten wir für zukünftige (zu beauftragende) Voruntersuchungen der Flächen mit einer 

Inbetriebnahme ab 2030 anmerken, dass der Untersuchungsrahmen noch einmal angepasst werden 

sollte. Insbesondere bei den geotechnischen Untersuchungen besteht das Risiko, dass der erfolgreiche 

Bieter diese ein zweites Mal durchführen muss, da die erhobenen Daten nicht spezifisch genug für den 

konkret geplanten Windpark sind. Dafür werden wir uns auch als Verband bei der Definition des 

Untersuchungsrahmens einbringen. 
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